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І Beschlüsse des Hauptausschusses der Gemeinde Hoppegarten vom 26.09.2017 
- öffentlicher Teil - 

 
DS 291/2017/14-19 

Der Hauptausschuss  stimmt dem Vorschlag des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe für die Unterhalts- und Grundreinigung in 
der Kita Schatztruhe an den Bieter Nr. 1 zu. 
 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

8 x ja; 0 x nein; 1 x enth.  

 

 
DS 292/2017/14-19 

Der Hauptausschuss  stimmt dem Vorschlag des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe für die Unterhalts- und Grundreinigung im 

Hort Schatztruhe an den Bieter Nr. 10 zu. 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

8 x ja; 0 x nein; 1 x enth.  

 

 

IІ Beschluss des Hauptausschusses der Gemeinde Hoppegarten vom 26.09.2017 
- nichtöffentlicher Teil - 

 
 
DS 283/2017/14-19 

Der Hauptausschuss der Gemeinde Hoppegarten beschließt die Aufhebung der Drucksache DS 224/2017/14-19. 

 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

7 x ja; 0 x nein; 2 x enth.  

 

 
III Bekanntmachungen 

 

 
Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hoppegarten für das Haushaltsjahr 2017  

 
 

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
17.07.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 
§ 1 

 
Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts werden nicht 
geändert. 
 

§ 2 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von  
Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird                  
von bisher 0 EUR um 22.807.000 EUR erhöht und damit 
für das Haushaltsjahr 2019 auf         22.807.000 EUR 

festgesetzt.  
Die Verpflichtungsermächtigung wird für den Neubau Gebrüder-Grimm-Schule einschl. Hort, Bibliothek und Ortsteilzentrum      
festgesetzt. 
 
 
 
 

Beginn des amtlichen Teils 
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§ 4 

 

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert. 

 
§ 5 

 
Die Wertgrenzen werden nicht geändert. 
 

§ 6 
 

entfällt 
 

§ 7 
 

Die Höhe des Kassenkredites wird nicht geändert. 
 

 
 
Hoppegarten, 05.10.2017 

   
gez. Karsten Knobbe 
Bürgermeister 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Hiermit ordne ich die Bekanntmachung der  
Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hoppegarten für das Haushaltsjahr 2017 vom 17.07.2017 

gemeinsam mit dieser Bekanntmachungsanordnung im „Amtsblatt für die Gemeinde Hoppegarten mit den Ortsteilen                    
Dahlwitz-Hoppegarten, Hönow und Münchehofe“, 15.Jahrgang, Ausgabe 11/2017, 06.10.2017, an. 
 
Die Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2017 ist mit Schreiben vom 04. September 2017 des Landrates des Landkreises 
Märkisch-Oderland als allgemeine untere Landesbehörde genehmigt worden. 
Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hoppegarten, der geänderte Haushaltsplan und die dazugehörigen Anlagen kön-
nen von Jedem eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme kann zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung 
Montag      9.00 bis 12.00 Uhr 
Dienstag   9.00 bis 12.00 Uhr und 
  14.00 bis 19.00 Uhr 
Donnerstag   9.00 bis 12.00 Uhr und 
  13.00 bis 17.00 Uhr 
Freitag      9.00 bis 12.00 Uhr 
in den Räumen der Kämmerei der 
 Gemeindeverwaltung Hoppegarten 
 Lindenallee 14 
 15366 Hoppegarten 

erfolgen. 
 
Hoppegarten, 05.10.2017 
 
gez. Karsten Knobbe 
Bürgermeister  
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